
Entschließung 
 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder  
vom 11. Oktober 2010 

 
Rundfunkfinanzierung: Systemwechsel nutzen für mehr statt weniger Datenschutz! 

 
 
Die Staatskanzleien der Länder bereiten zurzeit den auch von den Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder seit langem geforderten Systemwechsel bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks vor. Ab 2013 soll diese nicht mehr durch eine gerätebezogene Abgabe erfolgen, sondern durch 
einen wohnungs- bzw. betriebsbezogenen Beitrag, der für jede Wohnung nur einmal, unabhängig von der 
Art und Anzahl der betriebenen Empfangsgeräte, zu entrichten ist und den Betriebe gestaffelt nach ihrer 
Größe bezahlen sollen. Der Modellwechsel eröffnet die Möglichkeit, sowohl Finanzierungssicherheit für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schaffen, als auch endlich die datenschutzrechtlich relevanten 
Befugnisse beim Gebühreneinzug auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Grundsatz der 
Datensparsamkeit und -vermeidung bei der Beitragserhebung umzusetzen. 
 
Der Staat ist gehalten, gesetzlich dafür zu sorgen, dass die Datenverarbeitung auf ein Maß beschränkt 
wird, das für den Zweck der Rundfunkfinanzierung unerlässlich ist. Der zur Anhörung zu dem 
Modellwechsel vorgelegte Entwurf des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
(Rundfunkbeitragsstaatsvertrages - RBStV-E) entspricht dem nicht, sondern schafft statt dessen eine 
Vielzahl von Datenerhebungsbefugnissen für die Beitragserhebungsstelle, die diese nach dem 
Modellwechsel von der Gebühr zur Wohnungsabgabe nicht mehr benötigt. 
 
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordert die Staatskanzleien daher 
auf, den vorgelegten Entwurf noch einmal unter Beachtung der Grundsätze der Erforderlichkeit, 
Verhältnismäßigkeit, Normenklarheit und Datensparsamkeit nachzubessern und dabei insbesondere 
 

• die Datenerhebungsbefugnisse beim Beitragseinzug von Wohnungsinhabern auf das erforderliche 
Maß zu beschränken, den Direkterhebungsgrundsatz zu beachten und vor allem auf 
Datenerhebung beim Adresshandel zu verzichten, 

 
• bei Befreiungsanträgen von Wohnungsinhabern aus sozialen Gründen wie Armut oder Behinderung 

nur die Vorlage einer Bestätigung des Leistungsträgers zuzulassen, auf die Vorlage der 
vollständigen Leistungsbescheide aber zu verzichten und 

 
• auf die beabsichtigten Übermittlungen der Adressdaten aller gemeldeten Volljährigen durch die 

Meldestellen als Einstieg in das neue Beitragsmodell über einen Zeitraum von zwei Jahren zu 
verzichten, stattdessen die Datenübermittlung auf zeitnahe Übermittlungsbefugnisse nach dem 
Melderecht zu beschränken. 

 
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weist in diesem Zusammenhang 
auch auf die Stellungnahme hin, die sie zur Anhörung zum 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
abgegeben hat. 


